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T 0732/90 

Sachverhalt und Anträge 

Mit Entscheidung vom 11. Juli 1990 hat die Einspruchs-

abteilung den gegen das Europ&ische Patent Nr. 0 172 181 

eingelegten Einspruch zuruckgewiesen. 

	

i. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Beschwerde eingelegt und dabei ihre 

BeschwerdebegrUndung auf die folgenden Dokuinente 

gestützt: 

Dl: 	JP-C-47-33 723 mit englischer Ubersetzung 

D2: 	DE-A-1 805 954 

Der unabhangige Anspruch 1 des erteilten Patents lautet 

wie folgt: 

1. Verfahren zuin Co-Spinnen von synthetischen Fãden, aus 

wenigstens zwei Polymeren auf einer Doppelspinnposition, 

bestehend aus wenigstens zwei nebeneinander angeordneten 

Spinnpositionen (1,2) dadurch gekennzeichnet, daS auf 

einer ersten Spinnposition (1) ein Polymer (A) und auf 

einer zweiten Spinnposition (2) ein Polymer (B) zu 

wenigstens zwei Tei1fden (, 10) versponnen, jeder der 

Teilf&den (9, 10) einer getrenntenBehandlung unter- 

worf en, je ein Teilfaden (9, 10) der beiden Spinn-

positionen in einem Vereinigungspunkt (13, 14) zusaiunen-

gefaft und die resultierenden Fàden aufgewickelt werden. 

In der mundlichen Verhandlung vom 4. Marz 1993 hat die 

BeschwerdefUhrerifl den im schriftlichen Verfahren 

zunãchst erhobenen Einwand inangelnder Neuheit fallen-

gelassen und die Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 

ausdrUcklich anerkannt. Hingegen macht sie geltend, da1 

dieses Verfahren nicht auf erfinderischer Tâtigkeit 

beruhe. 
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Sie stützte sich hierzu auf Dokument Dl und machte 

geltend, dag daraus das dem Verfahren nach Anspruch 1 

zugrundeliegende Verfahrensprinzip bereits bekannt sei. 

Es sei zwar nicht of fenbart, wo genau die Filamente zu 

Teilfäden getrennt werden sollen, die Trennung gleich 

hinter der SpinndUse sei jedoch naheliegend. 

Die Beschwerdegegnerinmachte dagegengeltend, daf beim 

Verfahren nach Anspruch 1 mit Galetten und mit niedriger 

Geschwindigkeit gearbeitet werde, dag keine Doppelspinn-

positionen verwendet würden und dag sich aus Figur 1 

ergebe, dais die Filamente unterschiedlichen Polymers 

zunächst vereinigt und erst dann zu Mischfàden aufgeteilt 

wQrden. Die Lehre theses Dokuments fUhre somit von der 

Erfindung weg. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurUckzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in 

geanderter Fassung aufrechtzuerhalten, indem der Anspruch 

1 mit dem Wort "direkt". vor "aufgewickelt° eingeschrnkt 

wird. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Auslegung von Anspruch 1 

Anspruch 1 schreibt unter anderexnvor, dag aus jeder 

Spinnposition zwei Teilfâden (des gleichen Polymers) 

gesponnen werden und dag diese Teilfãden einer getrennten 

Behandlung unterworfen werden. Gem&S der Beschreibung ist 

jedoch nicht vorgesehen, diese Teilfàden unterschiedlich 

zu behandein. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur 

für Tei1fden unterschiedlichen Po1ymer-jps vorgesehen 

0988.D 	 . . .1... 



- 3 - 	 T 0732/90 

(Spalte 3, Zeilen 3 bis 10), und auch dies nur 

fakultatiV. Das Merkrnal der u getrennten Behandlung" ist 

somit so zu verstehen, da:9 die aus einer Spinnposition 

staxnrnenden Teilfàden von Arifang an in Ortlicher Trennung 

gefUhrt und sornit getrennt behandelt werden, oder - 

anders ausgedruckt - dag die Filamente einer Spinn-

position nie zu eineni einzigen Filaxnentbündel vereirligt 

werden, urn danri erst zu Teilfden geteilt zu werden. 

	

2. 	Neuheit 

	

2.1 	Dokurnent Dl of fenbart ein Verfahren zuxn Co-Spinnen von 

syrxthetischen Fden aus zwei Polymeren (Seite 3, Zeile 6 

der Ubersetzung) auf zwei nebeneinander angeordrxeten 

Spinnpositionen, wobei auf einer ersten Spinnposition em 

Polymer (A) und auf einer zweiten Spinnposition em 

Polymer (B) versponnen wird, aus den F&den jeder Spinn-

position zwei Teilfáden gebildet und dann je eiri Teil-

faden der beiden Spinnpositionen in einexn Vereinigungs-

punkt (in Figur 1 rechte untere Galette, links neben dein 

Bezugszeichen 11 1 ) zusamrnengefaft und die resul-tierenden 

Fàden aufgewickelt werden (Seite 2, dritter Absatz der 

Ubersetzung). 

Die folgenden in Anspruch 1 des Streitpatents genannten 

Merkinale sind in Dokuinent Dl nicht of fenbart: 

Doppelspinnposition 

die getrennte Behandlung der Teilfàden, was aber - 

siehe Punkt 1 oben - nur bedeutet, dag die Teilfáden 

durchwegs getrennt gefuhrt sind. 

	

2.2 	Dokument D2 of fenbart ein gleichartiges Verfahren wie 

Dokuxnent Dl (siehe Figur 2 i. V. m. Seite 3, Absatz 2 und 

Beispiel 4), wobei aber der Fadenlauf in noch allge-

meinerer Form beschrieben ist. Das oben geriannte Merk'nal 
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b) ist somit ebenfails nicht of fenbart, ebensowenig 

Merkmal a). 

	

2.3 	Das Verfahren nach Anspruch 1 (Hauptantrag und 

Hiifsantrag) ist soinit neu imSinne von Art. 54 EN). 

	

3. 	Erfinderjsche Tãtigkejb - Haupbantrag 

	

3.1 	Ausgehend von Dokument Dl als nàchstkornrnender Stand der 

Technik ergibt sich im Hinblick auf die oben genannten 

unterschjedljchen Merkmale a) und b) die objektive 

Aufgabe, für die Durchführung des aus Dokument Dl 

bekannten Verfahrens unter Verwendung einer Doppel-

spinnpositionen enthaltenden Aniage eine optimale 

Fadenfuhrung anzugeben. 

	

3.2 	Wie in Punkt 2.1 oben náher er1utert, of fenbart Dokuinent 

Dl ein aligemeines Verfahrensprinzip zur Hersteilung von 

synthetischen Fáden aus gemlschten Filamenten, ohne 

jedoch den Fadenlauf in alien Details anzugeben. Aus der 

Figur 1 ergibt sich nur, wo die Teilfâden aus unter-

schiedlichen Poiyrneren zusarnmengefa1t werden solien 

(rechte untere Galette), wãhrend die Beschreibung besagt, 

dag diese Zusainmenfassung nach der Bildung der Teilfáden, 

d.h. der Teilung der Filamente einer einzelnen Spirin- 

position erfolgen soil. Diese Teiiung mug somit vor 

dieser Galette erfolgen. 

Der Gesarntlehre des Dokuxnentes Dl ist auch nicht zu 

entnebmen, dag der Ort der Teilung von irgendwelcher 

chemischen und/oder physikalischen Bedeutung für den 

Herstellungsproze1 sei. Für den Facbrnann ergibt sich 

somit, daZ er den Ort der Teilung frei wáhlen kann. 

Konkret bestehen jedoch nur zwei MOglichkeiten: entweder 

man fait die Filamente einer Spinnpositiorj zunchst zu 

einem einzigen Bündel zusarnmen, urn sie dann zur Biidung 
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der Teilf6den wieder zu trennen oder man fa1t die 

Filaxnente einer Spinnposition von vornherein zu Teilfaden 

zusaIrnen, was dann dein MerkTnal b) entspricht. Da der 

Facbinann aber - wie oben dargelegt - in der Wahl v011ig 

frei ist, kann er im konkreten Anwendungsfall die ibm 

gunstiger erscheinde MOglichkeit wählen, ohne dabei 

erfinderisch ttig werden zu xnüssen. 

	

3.3 	Ferner erkennt der Facbmann ohne weiteres, dais das in 

Dokument Dl aufgezeigte Verfahrensprinzip - im Gegensatz 

zuni aus dem in der Beschreibung des angefochtenen Patents 

genannten Dokuinent US-A-4 025 595 bekannten Verfahren - 

den Vorteil aufweist, daft durch das Bilden und 

ansch1ie1ende "kreuzweise" Zusammenfassen der Teilf&den 

ermOglicht wird, pro Spinnposition jeweils einen Endfaden 

zu produzieren, sodag er sich veran1a1t sieht, dieses 

vorteilhafte Verfahrensprinzip generell anzuwenden. 

Da aber Doppelspinnpositionen an sich bekannt sind und im 

Ubrigen auch in der Beschreibung des angefochtenen 

Patents als bekannt vorausgesetzt werden (Spalte 1, 

Zeilen 10 bis 21), liegt es für den Facbmann nahe, dieses 

Verfahrensprinzip entsprechend dem Merkrnal a) auch in 

diesem Fall anzuwenden. 

	

3.4 	Der Beschreibung ist auch nicht zu entnebmen, daE die 

Merkrnale a) und b) zusaimnen mit den ubrigen Merkmalen des 

Anspruchs 1 in technologischer Hinsicht zu einem irgend- 

wie gearteten kombinatorischen Effekt fuhren. Da sie 

somit als vollig unabhàngig zu betrachten sind, beruht 

ihre Koinbination nicht auf erfinderischer Tàtigkeit. 

	

3.5 	Die Beschwerdegegnerin hat zwar geltend geinacht, dag beim 

Verfahren nach dent Dokuxnent Dl die Filamente jeder Spinn- 

position in den in Figur 1 gezeigten Konvergenzfaden-

fUhrern zusaxnmengefuhrt, die so erhaltenen Fãden auf der 

rechten unteren Galette zu einem Gesamtfaden zusaxnmen- 
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gefa1t werden, der dann auf der folgenden Galette zu den 

zwei Endfàden aufgeteilt wird. Dem vermag die Kaxnrner 

jedoch nicht zu folgen, da dies der kiaren Anweisung 

widerspricht, die Teilfáden zuerat zu bilden, urn sie darm 

"uber Kreuz" zu den Endfäden zusaminenzufassen. 	 J. 

	

3.6 	Die Beschwerdeführerin bezog sich ferner auf vorteil- 

hafte, im Dokurnent Dl nicht offenbartéweiterbildungen 

des patentgemaien Verfahrens, die aber in Anspruch 1 

keine Stütze haben, wie erhôhte Spinngeschwindigkeit, 

galettenloses Arbeiten und die Herstellung von Garnen mit 

speziellen Eigenschaften. Da aber diese weiterbildenden 

Merkmale in Anspruch 1 nicht erwahnt sind, konnen sie 

dessen Patentfahigkeit auch nicht begrunden. 

	

3.7 	Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht somit nicht auf 

einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Art. 56 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag 

	

4.1 	Durch die Einfugung des Wortes "direkt" vor "aufgewickelt 

wird das Verfahren nach Anspruch 1 gem&S Hauptantrag 

eingeschrankt auf ein galettenloses Spinnverfahren. 

	

4.2 	Dieses Merkrnal ist weder in der Beschreibung noch inden 

Anspruchen des Patents expressis verbis erwàhnt und somit 

nur der Figur 1 zu entnehrnen, weiche rein schematisch 

eine Spinnvorrichtung ohne Galetten zeigt. Da anderer -

seits das galettenlose Spinnen vor dem Prioritàtstag der 

Fachwelt sehr wohi bekannt war (siehe hierzu die irn 

Einspruchsverfahren genannten US-A-4 247 505), wird der 

Fachrnann nach Auffassung der Kammer trotz der nur 

schematischen Darstellung in Figur 1 dieses Merkrnal ohne 

weiteres entnehrnen. 

	

4.3 	Andererseits ist es für den Fachrnann aus den bereits oben 

genannten Gründen naheliegend, das aus Dokunient Dl 
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bekannte vorteilhafte Verfahren auch im Falle des 

galettenlosen Spinnens anzuwenden. Irgendwelche 

technischen Schwierigkeiten sind dabei nicht zu 

Uberwinden, was irn ubrigen von der Beschwerdegegnerin 

auch nicht geltend gexnacht wurde. 

4.4 	Das Verfahren nach Anspruch 1 gemag Hilfsantrag beruht 

somit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tàtigkeit. 

Entscheidungsforme].: 

AUG diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerruf en. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

C— C'~  Z— — 
C- 

A. Townend 
	

C. Payraudeau 

I 


